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REPUBLIK ÖSTERREICH 
Der Bundesminister für Verkehr 
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ANFRAGEBEANTvlORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage 
der Abgeordneten Steiner und Genossen 
Nr. 1901!J-NR!1974 vom 1974 12 17: 
"Absicherung des Bahnüberganges Luggau 
im Gemeindebezirk Dorfgastein". 

4<f '1-9 jA. ß. 
zu 4lj 01 jJ. 
Präs. amJ_..l:JItJ~75· 

Zur obigen Anfrage erlaube ich mir, folgendes mitzuteilen: 

Zu 1: 
Unabgeschrankte Bahnübergänge sind, gleich intensive Ge
fahreninformationen durch Elternhaus und Schule voraus
gesetzt, für Schulkinder grundsätzlich keine größere Ge .... 
fahrenquelle als das Uberschreifen von Straßen. Optisch 
und akustisch signalisiert sich die Gefahr eines heran
nahenden Zuges einprägsamer als die eines herannahenden 
Straß~nfahrzeuges. Nachteile gibt es lediglich hinsicht
lich des Bremsweges. Bei durchschnittlich 10-minütigem 
Zugs intervall am Bahnübergang Luggau muß es daher grund
sätzlich für ,jedermann ebenso selbstverständlich sein auf 
herannahende Fahrzeuge zu achten, wie dies im Straßenver
kehr vor~usgesetzt wird. 

Zu 2: 
Da über Anordnung des Bundesministeriums für Verkehr 1973 
vom Amt der Salzburger Landesregierung überprüft ,worden 
ist, ob der Bahnübergang nach den Bestimmungen der Eisen
bahnkreuzungs-Verordnung vorschriftsmäßig gesichert ist 
und diese Prüfung positiv ausfiel, haben die Österreichi
schen Bundesbahnen nicht die Absicht, bis zumzweigleisi
gen Ausbau der Tauernbahn-Nordrampe eine Schranken- oder 
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Blinklichtanlage einzurichten. Diesumso mehr, als auch 
die Vertretung der Gemeinde Dorfgastein bei der ervlähnten 
Überprüfung erklärt hat, es bestehe kein Anlaß, eine an
dere Sicherungsart anzustreben. Zudem hat die Gemeinde 
vor kurzem einen nahegelegenen DurchlaB aus eigenem~u 
einer behelfsmäßigen Fußgängerunterführung umgestaltet. 

Zu 3: 
Nichtsdestmveniger habe ich eine neuerliche Überprüfung 
der Sicherheit des Überganges Luggau angeordnet,da sich 
ja die Verhältnisse seit 1973 geändert haben lcönnten. 
(Die Beant1,.,ortung zu 4 erübrigt sich dadurch). 

1879/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




